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RS OGH 1963/6/12 7Ob149/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.06.1963

Norm

ABGB §523 Cb

ZPO §226

Rechtssatz

In einem Begehren auf Wiederherstellung des vorigen Zustandes ist auch der Anspruch auf Unterlassung fernerer

Störungen enthalten ( vorbeugende Unterlassungsklage ). Es kann aber nicht umgekehrt in der Unterlassungsklage

auch die Klage auf Wiederherstellung des vorigen Zustandes als mitenthalten angesehen werden.
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